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Ausführungsbestimmungen zum  

Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung 
 

zur Verordnung über die berufliche Grundbildung des SBFI vom 18. Oktober 2016 und 

zum Bildungsplan vom 18. Oktober 2016 

 

für 

 

Fleischfachassistentin EBA /  

Fleischfachassistent EBA 

Bouchère-charcutière AFP /  

Boucher-charcutier AFP 

Macellaia-salumiera CFP /  

Macellaio-salumiere CFP 

 

Berufsnummer   21812  

 

 

Der Schweizerischen Kommission Berufsentwicklung und Qualität für  

Fleischberufe zur Stellungnahme unterbreitet am 5. Dezember 2022 

 

erlassen durch den Schweizer Fleischfachverband SFF am  

25. Januar 2023 (in Kraft ab 1. Februar 2023) 

aufzufinden unter www.sff.ch
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1 Ziel und Zweck  

Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren (QV) mit Abschlussprü-

fung und deren Anhänge konkretisieren die in der Bildungsverordnung und im Bildungsplan enthal-

tenen Bestimmungen. 

2 Grundlagen 

Als Grundlagen für die Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren in der beruflichen 

Grundbildung gelten: 

— Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10), insbesondere 

Art. 33 bis Art. 41  

— Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV; SR 412.101), insbesondere 

Art. 30 bis Art. 35, Art. 39 sowie Art. 50  

— Verordnung des SBFI vom 27. April 2006 über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in 

der beruflichen Grundbildung (SR 412.101.241), insbesondere Art. 6 bis Art. 14  

— Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung Fleischfachassistentin / Fleischfachas-

sistent mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) vom 18. Oktober 2016. Massgeblich für die QV 

sind insbesondere Art. 16 bis 22. 

— Handbuch für Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten in Qualifikationsverfahren der beruf-

lichen Grundbildung. Hinweise und Instrumente für die Praxis1 

3 Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung in der Übersicht 

Im QV wird festgestellt, ob die lernende bzw. die kandidierende Person die für eine erfolgreiche 

Berufstätigkeit erforderlichen Handlungskompetenzen erworben hat.  

Die nachstehende Übersicht stellt die Qualifikationsbereiche samt Prüfungsform,  die Erfahrungs-

note, die Positionen, die jeweiligen Gewichtungen, die Fallnoten (Noten, welche genügend sein 

müssen) sowie die Bestimmungen zur Rundung der Noten gemäss Bildungsverordnung dar. 

Das Notenformular für das Qualifikationsverfahren und das zur Berechnung der Erfahrungsnote 

erforderliche Notenblatt ist unter http://qv.berufsbildung.ch abrufbar. 

 
1  Herausgeber: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Dienstleistung s-

zentrum für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB. Das Handbuch kann heruntergeladen werden unter 

http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex 

http://qv.berufsbildung.ch/
http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex
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Übersicht über die Qualifikationsbereiche und Erfahrungsnote sowie Rundung der Noten bei vorge-

gebener praktischer Arbeit (VPA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesamtnote wird auf eine Dezimalstelle 
gerundet 

In den Bildungserlassen (Bildungsverordnung und Bil-
dungsplan) festgehaltene Positionen werden auf 

ganze oder halbe Noten gerundet  

Qualifikationsbereich 
Praktische Arbeit als VPA 

Gewichtung 50% 

 Fallnote 

 

Auf eine Dezimalstelle zu run-

den. 

Erfahrungsnote 

Gewichtung 30 % 

 

Auf eine ganze oder halbe 

Note gerundet. 

Qualifikationsbereich 
Allgemeinbildung 

Gewichtung 20 % 

gemäss Verordnung des SBFI 

über die Mindestvorschriften  

für die Allgemeinbildung 

 

Auf eine Dezimalstelle zu run-

den. 

Qualifikationsverfahren 

mit Abschlussprüfung 
 

Fleischfachassistentin / 

Fleischfachassistent EBA 

Note Unterricht in den Berufskenntnis-
sen 
Gewichtung [in %  gemäss BiVo 

Positionen 

Art. 34 Abs. 2 BBV 
Andere als halbe Noten sind nur für Durchschnitte aus den Bewertungen zulässig, die sich aus einzelnen 
Positionen der entsprechenden Bildungserlasse ergeben. Die Durchschnitte werden auf höchstens eine 
Dezimalstelle gerundet. 

Verarbeiten von Fleisch 
Sicherstellen der Nachhaltigkeit und der 
Qualitätsvorgaben 
Gewichtung 60 % 
 
Auf eine ganze oder halbe Note gerundet. 

Schwerpunktspezifischer Handlungs-
kompetenzbereich 
Gewichtung 40 % 
 
Auf eine ganze oder halbe Note gerundet. 
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4 Die Qualifikationsbereiche im Detail 

4.1 Qualifikationsbereich vorgegebene praktische Arbeit 

Im Qualifikationsbereich praktische Arbeit muss die lernende bzw. die kandidierende Person zeigen, 

dass sie fähig ist, die geforderten Tätigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs - und situationsgerecht 

auszuführen. 

Die VPA dauert 8 Stunden und findet im Lehrbetrieb statt. Geprüft werden folgende Handlungskom-

petenzbereiche mit den nachstehenden Gewichtungen: 

Position Handlungskompetenzbereiche Gewichtung 

   

1 Verarbeiten von Fleisch 
Sicherstellen der Nachhaltigkeit und der Qualitätsvorgaben 60 % 

2 Schwerpunktspezifischer Handlungskompetenzbereich 40 % 
   

Die Bewertungskriterien sind im Prüfungsprotokoll definiert. Die Bewertung der Kriterien erfolgt in 

Punkten. Dabei ist das Punktetotal in eine Note pro Position umzurechnen (ganze oder halbe Note)2. 

Position 1 besteht aus folgenden Handlungskompetenzen, sie wird gesamthaft mit 60% ge-

wichtet: 

— 1.1 Arbeiten planen und organisieren 

— 1.2 Fleisch bearbeiten 

— 1.3 Brät und Wurstwaren herstellen 

— 1.4 Fleisch garen und Fleischzubereitungen sowie Fleischerzeugnisse herstellen  

— 1.5 Fleisch und Fleischzubereitungen sowie Fleischerzeugnisse verpacken und deklarieren  

— 2.1 Trends und Entwicklungen beurteilen 

— 2.2 Hygiene und Lebensmittelsicherheitsstandards nach Vorgaben sicherstellen  

— 2.3 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach Vorgaben sicherstellen 

— 2.4 Umweltschutz nach Vorgaben sicherstellen 

— 2.5 Werterhaltung von Rohmaterial, Produkten, Geräten, Maschinen und Anlagen sicherstellen  

In Arbeiten dieser Position ist vorgesehen, dass der Kandidat mündliche Auskünfte und Erklärungen 

zu seinen praktischen Tätigkeiten gibt.  

  

 
2  Die Formel für die Umrechnung von Punkten in eine Note siehe S. 27 «Handbuch für Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten in Qualifikati-

onsverfahren der beruflichen Grundbildung. Hinweise und Instrumente für die Praxis», zu finden unter http://www.ehb.swiss/pruefungsexper-

tenkurse-pex 

http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex
http://www.ehb.swiss/pruefungsexpertenkurse-pex


Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren Fleischfachassistentin EBA / Fleischfachassistent EBA  

 

6 

Position 2 besteht aus folgenden Handlungskompetenzen, sie wird mit 40% gewichtet: 

Schwerpunkt Produktion und Verarbeitung 

3 Handlungskompetenzen aus den vorlegenden Handlungskompetenzen werden geprüft.  

— 3.1 Für die Gewinnung wichtige gesetzliche Vorgaben einhalten 

— 3.2 Tiere betäuben, schlachten und Schlachtgewicht feststellen 

— 3.3 Pökelerzeugnisse herstellen 

— 3.4 Küchen- und pfannenfertige Erzeugnisse herstellen.  

— 3.5 Tagesplatten und verkaufsfertige Packungen herstellen 

Die lernende bzw. kandidierende Person wählt in Absprache mit dem Lehrbetrieb die zu prüfenden 

Handlungskompetenzen. Sie meldet diese dem zuständigen Chefexperten bis spätestens zu Beginn 

des letzten Semesters. 

In Arbeiten dieser Position ist vorgesehen, dass der Kandidat mündliche Auskünfte und Erklärungen 

zu seinen Tätigkeiten gibt.  

 

Schwerpunkt Vorbereitung und Verkauf 

3 Handlungskompetenzen aus den vorlegenden Handlungskompetenzen werden geprüft.  

— 4.1 Fleisch und Fleischzubereitungen sowie Fleischerzeugnisse manuell herstellen, veredeln, 

verpacken und deklarieren 

— 4.2 Feinkostartikel herstellen, veredeln, verpacken und deklarieren 

— 4.3 Theke verkaufsfördernd gestalten und Verkaufsräumlichkeiten gestalten 

— 4.4 Kunden beraten, Produkte verkaufen und Kundenaufträge bearbeiten 

Die lernende bzw. kandidierende Person wählt in Absprache mit dem Lehrbetrieb die zu prüfenden 

Handlungskompetenzen. Sie meldet diese dem zuständigen Chefexperten bis spätestens zu Beginn 

des letzten Semesters. 

 

In Arbeiten dieser Position ist vorgesehen, dass der Kandidat mündliche Auskünfte und Erklärungen 

zu seinen Tätigkeiten gibt.  

 

Falls kantonale Reglemente, Richtlinien oder Bestimmungen (die diese Ausführungsbestimmungen 

im Einzelnen festlegen) erarbeitet werden, müssen diese zwingend von der schweizerischen B&Q-

Kommission genehmigt werden. 
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Der Chefexperte kann für seine Prüfungsregion im Prüfungsaufgebot Empfehlungen (z.B. eine 

Wurstart, für die Prüfungsregion wichtige Arbeiten) als verpflichtend erklären, Ausnahmen von die-

ser Verpflichtung können nur in Rücksprache mit dem Chefexperten gewährt werden. 

 

Hilfsmittel: Zulässig sind ausschliesslich die gemäss Prüfungsaufgebot erlaubten Hilfsmittel.  

4.2 Qualifikationsbereich Allgemeinbildung 

Der Qualifikationsbereich Allgemeinbildung richtet sich nach der Verordnung des SBFI vom 27. April 

2006 über die Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung(SR 

412.101.241).  

5 Erfahrungsnote 

Die Erfahrungsnote ist in der Bildungsverordnung geregelt. Das zur Berechnung erforderlichen [No-

tenblatt ist unter http://qv.berufsbildung.ch abrufbar. 

6 Angaben zur Organisation 

6.1 Anmeldung zur Prüfung 

Die Anmeldung erfolgt durch die kantonale Behörde. 

6.2 Bestehen der Prüfung  

Die Bestehensregeln sind in der Bildungsverordnung verankert.  

6.3 Mitteilung des Prüfungsergebnisses 

Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen. 

6.4 Verhinderung bei Krankheit und Unfall  

Das Vorgehen bei Verhinderung an der Teilnahme des QV wegen Krankheit oder Unfall richtet 

sich nach den kantonalen Bestimmungen. 

6.5 Prüfungswiederholung  

Die Bestimmungen zu den Wiederholungen sind in der Bildungsverordnung verankert.  

6.6 Rekursverfahren/Rechtsmittel 

Das Rekursverfahren richtet sich nach kantonalem Recht.  

6.7 Archivierung 

Die Aufbewahrung der Prüfungsakten richtet sich nach kantonalem Recht.  

 

http://qv.berufsbildung.ch/
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Inkrafttreten 

Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung für 

Fleischfachassistentin EBA und Fleischfachassistent EBA treten am 01. Februar 2023 in Kraft und 

gelten bis zum Widerruf. 
 
 
Zürich 24. Januar 2024 
 
 
Schweizer Fleisch-Fachverband 
 
 
 
 

………………………………………. ………………………………………. 
Ivo Bischofberger Daniel Schnider 
Präsident Vorsitzender der Geschäftsleitung 

 

Die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität hat anlässlich ihrer Sitzung vom 

5. Dezember 2022 zu den vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit 

Abschlussprüfung für Fleischfachassistentin EBA und Fleischfachassistent EBA Stellung bezogen. 
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Anhang 1 Verzeichnis der Vorlagen 

Dokumente Bezugsquelle 

Prüfungsprotokoll VPA Schweizer Fleisch-Fachverband 

Notenformular für das Qualifikationsverfahren 

Fleischfachassistentin EBA / Fleischfachassistent EBA 

Vorlage SDBB | CSFO 
http://qv.berufsbildung.ch 

Notenblatt zur Berechnung der Erfahrungsnote 

- Notenblatt Berufsfachschule  

Vorlage SDBB | CSFO 
http://qv.berufsbildung.ch 

 

 

http://qv.berufsbildung.ch/
http://qv.berufsbildung.ch/
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Anhang 2 Zusammenstellung der Prüfung 

Anleitung zur Anwendung der QV-Bogen 

 

1. Persönliche Daten eintragen 

 

 

2. Bewertungsgrundlagen 

Neu gibt es wieder 0 bis 5 Punkte. 
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3. Allgemeine Prüfungselemente 

 

 

4. Formale Kontrolle 

Diese Seite dient als Hilfestellung für die Experten. 
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5. Prüfungszusammenstellung 

Die Seite «Zusammenstellung der Prüfung» ist das zentrale Planungselement der neuen Prüfungsbögen. 

 

1. Die Fachrichtung bzw. Spezialisierung wählen. 

 

 

2. Die Prüfung zusammenstellen. 

 

 

3. Der unten abgebildete Teilbereich gibt Auskunft darüber, ob die Prüfungsvorga-
ben erfüllt wurden, bzw. was noch fehlt. 
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4. Alternativ kann ein Musterprogramm gewählt werden. 

 

 

5. Dabei sind die Grundanforderungen schon gegeben. Nun kann die Prüfung auf die 
betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.  
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6. Die Angaben der Prüfungszusammenstellung werden automatisch in die Prü-
fungsbögen übertragen. 

 

 

6. Notenübersicht 

Die Noten der einzelnen Positionen werden zusammengefasst. Darauf wird gemäss Gewichtung laut der 

Bildungsverordnung die Note berechnet. 
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Diese werden automatisch auf das amtliche Formular übertragen. 
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7. Einzelne Prüfungsarbeiten 
Die einzelnen Prüfungspositionen werden mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die auszuführenden Arbeiten 

sind in der Ausführungsanweisung beschrieben. 

 

 

Wird eine Arbeit nicht mit der maximalen Punktzahl bewertet, müssen dies die Experten begründen. 
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8. Prüfungsarbeit berechnen 
Hier hat der Kandidat drei Berechnungen durchzuführen. Leere Berechnungsblätter sind den Prüfungsbo-

gen am Schluss angefügt. Die Experten dokumentieren die durchgeführten Berechnungen. 
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9. Fachgespräche 
Bei der EFZ-Prüfung führen die Experten mit dem Kandidaten ein Fachgespräch über die gewählte Fach-

richtung durch. Das Gespräch dauert 30 Minuten und hat zehn Themen zu umfassen. 

 

 

10. Hilfstabellen für Experten 
Am Ende des Bogens sind Hilfstabellen für Experten abgelegt, welche für einzelne Prüfungsarbeiten ge-

nutzt werden können. 
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